
■19 AMTSBLATT """ 
DER ERZDIÖZESE FREIBURG 

Freiburg im Breisgau, den 6. Juni 1989 

Verordnung zur Änderung der Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung. - Bekanntmachung der Neufassung der Arbeitsvertrags- und Ver¬ 
gütungsordnung für den kirchlichen Dienst in der Erzdiözese Freiburg. 

Nr 90 

Verordnung zur Änderung der Arbeitsvertrags¬ 
und Vergütungsordnung 

Nachdem die Bistums-KODA gern. § 10 Abs. 1 der Bis- 

tums-KODA-Ordnung einen übereinstimmenden Be¬ 
schluß gefaßt hat, wird folgende 

Verordnung 
erlassen: 

Artikel 1 

Die Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung für den 

kirchlichen Dienst in der Erzdiözese Freiburg - AVVO - 

in der Fassung vom 6. April 1984 (Amtsblatt 1984 S. 249 

ff.), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Februar 

1989 (Amtsblatt 1989 S. 86 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Buchst, c) erhält folgende Fassung: 

c) für die Mitarbeiter aller anderen Gesamtkirchen¬ 

gemeinden, Kirchengemeinden und Stiftungen 

durch die Vorschriften der Satzung der kirchli¬ 

chen Zusatzversorgungskasse des Verbands der 
Diözesen Deutschlands vom 18. Dezember 1985, 

Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg 1986, S. 

405—438, in der jeweiligen Fassung. 

2. § 6 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung: 

(1) Schwerwiegende Verstöße gegen die besonderen 

kirchlichen Dienstpflichten, die Glaubens- und Sittenleh¬ 

re der katholischen Kirche sowie gegen die kirchliche Ge¬ 

meinschaft innerhalb und außerhalb des Dienstes stellen 

Gründe für eine ordentliche oder außerordentliche Kün¬ 

digung des Arbeitsverhältnisses gern. § 626 BGB, § 1 

Kündigungsschutzgesetz dar. 

(2) Grund für eine ordentliche oder außerordentliche 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses gemäß den genann¬ 

ten Rechtsvorschriften ist ferner der Entzug der kanoni¬ 

schen Sendung, wenn der kirchliche Mitarbeiter zur Aus¬ 

übung der übernommenen Tätigkeit der kanonischen 

Sendung bedarf. 

3. §6a erhält folgende Fassung: 

Abweichend von den in § 1 Abs. 2, § 3, § 4 und § 5 dieser 

Verordnung getroffenen Regelungen gelten für das Ar¬ 

beitsverhältnis der Waldarbeiter der in § 1 Abs. 1 genann¬ 
ten kirchlichen Anstellungsträger die Regelungen des 

Manteltarifvertrags für Waldarbeiter der Länder und der 
Mitglieder der kommunalen Arbeitgeberverbände Rhein¬ 

land-Pfalz und Saarland (MTW) vom 26. 1. 1982 nebst 
Nebenbestimmungen in der jeweiligen Fassung. 

4. §8 Untembs. 4 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

2. wenn die Mitarbeiterin das Arbeitsverhältnis späte¬ 

stens zum Ende der Mutterschutzfrist oder zum Ende 

des Erziehungsurlaubs aufgelöst hat oder 

5. §9 erhält folgende Fassung: 

§9 

Dienstzeit 

(1) Die Dienstzeit umfaßt die Beschäftigungszeit (§ 8) so¬ 

wie die nach den Absätzen 2 bis 5 anzurechnenden Zei¬ 

ten einer früheren Beschäftigung, soweit diese nicht 

schon bei der Berechnung der Beschäftigungszeit berück¬ 

sichtigt sind. 

(2) Anzurechnen sind die Zeiten einer nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres beruflich im Beamten-, Angestell¬ 

ten- oder Arbeiterverhältnis verbrachten Tätigkeit 

a) im Dienst der katholischen Kirche und ihrer Einrich¬ 

tungen und Verbände unbeschadet ihrer Rechtsform, 

b) im Dienst der evangelischen Kirche und ihrer Einrich¬ 

tungen und Verbände unbeschadet ihrer Rechtsform, 

c) im Dienst eines sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Dienstgebers. 
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(3) Die in Absatz 2 aufgeführten Zeiten werden nicht an¬ 

gerechnet, wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis 

gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat oder wenn es aus 

einem von ihm verschuldeten Grund beendet worden ist. 

Dies gilt nicht, 

a) wenn der Mitarbeiter im Anschluß an das bisherige 

Arbeitsverhältnis zu einer anderen Dienststelle oder 

Einrichtung desselben Dienstgebers oder zu einem an¬ 

deren Dienstgeber im Sinne des Absatzes 2 übergetre¬ 

ten ist oder 

f) Zeiten einer stationären Lazarett- oder Krankenhaus- ® 

behandlung, die sich an die Entlassung aus dem 

Kriegsdienst (Buchst, b) oder aus einer Kriegsgefan¬ 

genschaft (Buchst, d) unmittelbar angeschlossen haben 

und die wegen einer anerkannten Gesundheitsschädi¬ 

gung im Sinne des § 1 des Bundesversorgungsgesetzes 

erforderlich waren. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft. ® 

b) wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis wegen ei¬ 

nes mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder 

wegen Unfähigkeit zur Eortsetzung der Arbeit infolge 

einer Körperbeschädigung oder einer in Ausübung 

oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschä¬ 
digung aufgelöst hat oder 

c) wenn die Mitarbeiterin das Arbeitsverhältnis späte¬ 

stens zum Ende der Mutterschutzfrist oder zum Ende 

des Erziehungsurlaubs aufgelöst hat oder 

d) wenn die Nichtanrechnung eine unbillige Härte dar¬ 

stellen würde. 

Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ehemalige Beam¬ 
te. 

(4) Die Zeit anderer beruflicher Tätigkeit nach Vollen¬ 

dung des 18. Lebensjahres kann ganz oder teilweise an¬ 

gerechnet werden, wenn die Tätigkeit Voraussetzung für 
die Einstellung war. 

(5) Anzurechnen sind ferner 

Freiburg, den 27. April 1989 

Erzbischof 

Nr. 91 

Bekanntmachung der Neufassung der Arbeitsver¬ 
trags- und Vergütungsordnung für den kirchli¬ 
chen Dienst in der Erzdiözese Freiburg 

Aufgrund von § 6 der Verordnung zur Inkraftsetzung 

von Änderungen der Arbeitsvertrags- und Vergütungs¬ 

ordnung (AWO) sowie weiterer arbeitsrechtlicher Vor¬ 

schriften vom 28. November 1988 (ABI. 1989 S. 27) wird 

nachstehend der Wortlaut der Arbeitsvertrags- und Ver¬ 

gütungsordnung für den kirchlichen Dienst in der Erzdi¬ 

özese Freiburg, zuletzt geändert durch die Verordnung 

zur Änderung der Arbeitsvertrags- und Vergütungsord¬ 

nung vom 27. April 1989 (ABI. S. 173) neu bekanntge¬ 

macht. 

a) die Zeiten erfüllter Dienstpflicht in der Bundeswehr 

oder in der früheren deutschen Wehrmacht und im 

Reichsarbeitsdienst (aktive Dienstpflicht und Übun¬ 

gen), Zeiten des zivilen Ersatzdienstes nach dem Ge¬ 

setz über den zivilen Ersatzdienst und Zeiten des Zi¬ 
vildienstes nach dem Zivildienstgesetz sowie Zeiten 

einer Tätigkeit als Entwicklungshelfer soweit diese 

vom Wehr- oder Zivildienst befreit, 

b) die Zeiten des Kriegsdienstes im Verbände der frühe¬ 
ren deutschen Wehrmacht, 

c) die im Soldatenverhältnis der Bundeswehr oder in der 

früheren deutschen Wehrmacht (einschl. Reichswehr) 

zurückgelegten Zeiten und Dienstzeiten im Reichsar¬ 

beitsdienst, soweit sie nicht nach Buchst, a) oder b) an¬ 

zurechnen sind; Absatz 3 Satz 1 und 2 ist sinngemäß 

anzuwenden, 

d) die Zeiten einer Kriegsgefangenschaft als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger, 

e) die Zeiten einer auf dem Kriegszustand beruhenden 

Zivilinternierung oder Gefangenschaft als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger 

nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres, 

Freiburg, den 27. April 1989 

7^ 

Erzbisdiof 

Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung für den kirch¬ 

lichen Dienst in der Erzdiözese Freiburg - AVVO - 

in der Fassung vom 27. April 1989 

Mit Erzbischöflicher Anordnung vom 1. August 1939 

(ABI. für die Erzdiözese Freiburg S. 113) wurde für die 

kirchlichen Angestellten der Erzdiözese Freiburg sowie 

der größeren Kirchengemeinden die Tarifordnung A des 

öffentlichen Dienstes für anwendbar erklärt. An die Stelle 

der Tarifordnung A ist ab 1. April 1961 der Bundes-Ange¬ 

stelltentarifvertrag (BAT) getreten, der seit diesem Zeit¬ 

punkt den Dienstverhältnissen der kirchlichen Angestell¬ 

ten in der Erzdiözese Freiburg zugrunde liegt. 

Zur Fortentwicklung der Rechtsverhältnisse der Mitar¬ 

beiter des kirchlichen Dienstes wurde am 14.12.1976 die 

Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung für den kirchli¬ 

chen Dienst in der Erzdiözese Freiburg erlassen. Diese er¬ 

hält nunmehr folgende Fassung: 
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# Teil A: Allgemeine Vorschrißett 

§1 
Rechtsgrundlagen der 

kirchlichen Arbeitsverhältnisse 

(1) Das Arbeitsverhältnis der mit mindestens 18 Stun¬ 

den wöchentlich tätigen Mitarbeiter der Erzdiözese Frei¬ 

burg und deren unmittelbaren Einrichtungen, der Stif¬ 

tungen sowie der Gesamtkirchengemeinden und Kir- 
0 chengemeinden der Erzdiözese Freiburg bestimmt sich 

nach den Vorschriften dieser Verordnung sowie nach den 

für einzelne kirchliche Berufe erlassenen kirchlichen 

Rechtsvorschriften. 

(2) Soweit die in Absatz 1 genannten Rechtsvorschrif¬ 

ten keine besondere Regelung treffen, gilt für das Ar¬ 

beitsverhältnis der kirchlichen Mitarbeiter der in Absatz 

1 genannten Dienstgeber der Bundes-Angestelltentarif¬ 

vertrag (BAT) in seiner Fassung für die Tarifgemeinschaft 

des Bundes und der Länder, soweit er durch Veröffentli¬ 

chung im Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg für den 

kirchlichen Dienst für anwendbar erklärt wird. 

(3) Die Geltung dieser Verordnung und der auf ihr be¬ 

ruhenden Rechtsvorschriften sowie der in Absatz 1 und 

Absatz 2 genannten Bestimmungen ist im Arbeitsvertrag 

schriftlich zu vereinbaren. 

§2 

Kirchlicher Dienst 

(1) Die Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes sind bei 

der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben zur Beachtung 

der besonderen kirchlichen Gesetze und Vorschriften ver¬ 

pflichtet. Sie haben auch ihre persönliche Lebensführung 

nach der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kir¬ 

che sowie nach den Vorschriften der kirchlichen Gemein¬ 

schaft einzurichten. 

(2) Beim Einstellungsgespräch oder bei Dienstantritt ist 

der Mitarbeiter auf die gewissenhafte Einhaltung seiner 

Dienstpflichten und auf die Beachtung der Verpflichtun¬ 

gen gern. Absatz 1 vom zuständigen Dienstvorgesetzten 

hinzuweisen. Diese Verpflichtungen sind mit dem Mitar¬ 

beiter zu erörtern. Über das Gespräch ist eine Nieder¬ 

schrift mit folgendem Wortlaut anzufertigen: 

„Frau/Herr . wurde auf die 

Pflicht zu gewissenhafter Diensterfüllung und auf die be¬ 

sonderen Pflichten gemäß § 2 Absatz 1 AVVO hingewie¬ 

sen. Diese wurden mit ihr/ihm erörtert." 

Diese Niederschrift ist vom Dienstvorgesetzten und 

vom Mitarbeiter zu unterzeichnen und zu den Persona¬ 

lakten zu nehmen. 

§3 
Eingruppierung und Vergütung 

(1) Die Eingruppierung der kirchlichen Mitarbeiter be¬ 

stimmt sich nach den besonderen kirchlichen Regelungen 

für einzelne kirchliche Berufe oder, soweit solche Rege¬ 

lungen nicht bestehen, gemäß § 22 Absatz 1 BAT nach 

der Vergütungsordnung für den Bund und die Tarifge¬ 

meinschaft deutscher Länder. 

(2) Die Vergütung der kirchlichen Mitarbeiter richtet 

sich gemäß § 26 Absatz 3 BAT nach dem jeweils gelten¬ 

den Vergütungstarifvertrag zum BAT für den Bereich des 

Bundes und für den Bereich der Tarifgemeinschaft deut¬ 

scher Länder, soweit dieser durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg für anwendbar erklärt 

wurde. 

§4 
Zusätzliche Alters- und 

Hinterbliebenenversorgung 

Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversor¬ 

gung gemäß § 46 BAT wird gewährleistet 

a) für die Mitarbeiter der Erzdiözese und deren unmittel¬ 

baren Einrichtungen, der Stiftungen der Erzdiözese 

Freiburg sowie der bei der VBL beteiligten Kirchenge¬ 

meinden gemäß dem Tarifvertrag über die Versorgung 

der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie 

von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und 

Betriebe (Versorgungstarifvertrag) vom 4. November 
1966 in seiner jeweiligen Fassung; 

b) für die Mitarbeiter von Gesamtkirchengemeinden und 

Stiftungen, die Mitglieder bei der kommunalen Zu¬ 

satzversorgungskasse Baden sind, durch den Tarifver¬ 
trag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommu¬ 

naler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungstarif¬ 

vertrag der Gemeinden) vom 6. März 1967 in der je¬ 

weiligen Fassung; 

c) für die Mitarbeiter aller anderen Gesamtkirchenge¬ 

meinden, Kirchengemeinden und Stiftungen durch die 

Vorschriften der Satzung der kirchlichen Zusatzver¬ 

sorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutsch¬ 

lands vom 18. Dezember 1985 (ABI. 1986, S. 401) in der 

jeweiligen Fassung. 

§5 
Zuwendung, vermögenswirksame Leistungen 

Die kirchlichen Mitarbeiter erhalten eine Zuwendung 

sowie vermögenswirksame Leistungen gemäß den für 

den Bereich des Bundesangestelltentarifvertrags gelten¬ 
den Regelungen, soweit diese Regelungen im Amtsblatt 

der Erzdiözese Freiburg veröffentlicht werden. 

§6 

Kündigung des kirchlichen Angestelltenverhältnisses 

(1) Schwerwiegende Verstöße gegen die besonderen 
kirchlichen Dienstpflichten, die Glaubens- und Sittenleh¬ 

re der katholischen Kirche sowie gegen die kirchliche Ge¬ 

meinschaft innerhalb und außerhalb des Dienstes stellen 

Gründe für eine ordentliche oder außerordentliche Kün- 
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digung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 626 BGB, § 1 
Kündigungsschutzgesetz dar. 

(2) Grund für eine ordentliche oder außerordentliche 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses gemäß den genann¬ 
ten Rechtsvorschriften ist ferner der Entzug der kanoni¬ 

schen Sendung, wenn der kirchliche Mitarbeiter zur Aus¬ 

übung der übernommenen Tätigkeit der kanonischen 
Sendung bedarf. 

§ 6 a 

Waldarbeiter 

Abweichend von den in § 1 Absatz 2, § 3, § 4 und § 5 

dieser Verordnung getroffenen Regelungen gelten für das 

Arbeitsverhältnis der Waldarbeiter der in § 1 Absatz 1 ge¬ 

nannten kirchlichen Anstellungsträger die Regelungen 

des Manteltarifvertrags für Waldarbeiter der Länder und 

der Mitglieder der kommunalen Arbeitgeberverbände 

Rheinland-Pfalz und Saarland (MTW) vom 26. 1. 1982 

nebst Nebenbestimmungen in der jeweiligen Fassung. 

§7 
Übergangs- und Schlußbestimmung 

Soweit bestehende Einzel-Arbeitsverträge von den 

Vorschriften dieser Verordnung abweichen, bleiben sie 

vorbehaltlich anderer Vereinbarungen durch die Ver¬ 
tragspartner unberührt. 

Teil B: Besondere Vorschrißen 

Abschnitt I: 

Beschäftigungszeit, Dienstzeit 

§8 
Beschäftigungszeit 

(1) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Dienstge¬ 

ber nach Vollendung des 18. Lebensjahres in einem Ar¬ 

beitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unter¬ 
brochen worden ist. 

Zeiten einer Tätigkeit mit weniger als der in § 1 Absatz 

1 genannten wöchentlichen Arbeitszeit werden nicht be¬ 

rücksichtigt. 

Ist der Mitarbeiter aus seinem Verschulden oder auf 

seinen eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausge¬ 

schieden, so gelten vor dem Ausscheiden liegende Zeiten 

nicht als Beschäftigungszeit. 
Dies gilt nicht, 

1. wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis wegen ei¬ 

nes mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder 

wegen Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge 

einer Körperbeschädigung oder einer in Ausübung 

oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschä¬ 
digung aufgelöst hat oder 

2. wenn die Mitarbeiterin das Arbeitsverhältnis späte- ® 

stens zum Ende der Mutterschutzfrist oder zum Ende 

des Erziehungsurlaubs aufgelöst hat oder 

3. wenn die Nichtanrechnung der Beschäftigungszeit aus 

sonstigen Gründen eine unbillige Härte darstellen 

würde. 

Im Falle des Unterabsatzes 4 Nr. 2 gilt die vor dem 

Ausscheiden liegende Zeit nur bis zu zehn Jahren als Be¬ 

schäftigungszeit im Sinne dieser Vorschrift. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für ehemalige Beamte. 

(3) Übernimmt ein Dienstgeber eine Einrichtung oder 

geschlossene Teile einer solchen, in der diese Ordnung 

oder eine sonstige Regelung wesentlich gleichen Inhalts 

allgemein angewandt worden ist, so sind dem Mitarbei¬ 

ter die bis zur Übernahme zurückgelegten Zeiten nach 

Maßgabe des Absatzes 1 als Beschäftigungszeit anzurechnen. 

§9 
Dienstzeit 

(1) Die Dienstzeit umfaßt die Beschäftigungszeit (§ 8) 
sowie die nach den Absätzen 2 bis 5 anzurechnenden 

Zeiten einer früheren Beschäftigung, soweit diese nicht 

schon bei der Berechnung der Beschäftigungszeit berück¬ 

sichtigt sind. 

(2) Anzurechnen sind die Zeiten einer nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres beruflich im Beamten-, Angestellten¬ 

oder Arbeiterverhältnis verbrachten Tätigkeit 
a) im Dienst der katholischen Kirche und ihrer Einrich¬ 

tungen und Verbände unbeschadet ihrer Rechtsform, 

b) im Dienst der evangelischen Kirche und ihrer Einrich¬ 

tungen und Verbände unbeschadet ihrer Rechtsform, 

c) im Dienst eines sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Dienstgebers. 

(3) Die in Absatz 2 aufgeführten Zeiten werden nicht 

angerechnet, wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis 

gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat oder wenn es aus 

einem von ihm verschuldeten Grund beendet worden ist. 

Dies gilt nicht, 
a) wenn der Mitarbeiter im Anschluß an das bisherige 

Arbeitsverhältnis zu einer anderen Dienststelle oder 

Einrichtung desselben Dienstgebers oder zu einem an¬ 

deren Dienstgeber im Sinne des Absatzes 2 übergetre¬ 
ten ist oder 

b) wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis wegen ei¬ 

nes mit Sicherheit erwarteten Personalabbaus oder 

wegen Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge 

einer Körperbeschädigung oder einer in Ausübung 

oder infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschä¬ 

digung aufgelöst hat oder 

c) wenn die Mitarbeiterin das Arbeitsverhältnis späte¬ 

stens zum Ende der Mutterschutzfrist oder zum Ende 

des Erziehungsurlaubs aufgelöst hat oder 

d) wenn die Nichtanrechnung eine unbillige Härte dar¬ 

stellen würde. 
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• Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ehemalige Be¬ 
amte. 

(4) Die Zeit beruflicher Tätigkeit nach Vollendung des 

18. Lebensjahres kann ganz oder teilweise angerechnet 

werden, wenn die Tätigkeit Voraussetzung für die Ein¬ 
stellung war. 

(5) Anzurechnen sind ferner 

a) die Zeiten erfüllter Dienstpflicht in der Bundeswehr 

oder in der früheren deutschen Wehrmacht und im 

Reichsarbeitsdienst (aktive Dienstpflicht und Übun¬ 

gen), Zeiten des zivilen Ersatzdienstes nach dem Ge¬ 

setz über den zivilen Ersatzdienst und Zeiten des Zi¬ 

vildienstes nach dem Zivildienstgesetz sowie Zeiten 

einer Tätigkeit als Entwicklungshelfer soweit diese 
vom Wehr- oder Zivildienst befreit, 

b) die Zeiten des Kriegsdienstes im Verbände der frühe¬ 
ren deutschen Wehrmacht, 

c) die im Soldatenverhältnis der Bundeswehr oder in der 

früheren deutschen Wehrmacht (einschließlich Reichs¬ 

wehr) zurückgelegten Zeiten und Dienstzeiten im 

Reichsarbeitsdienst, soweit sie nicht nach Buchstabe a) 
oder b) anzurechnen sind; Absatz 3 Satz 1 und 2 ist 

sinngemäß anzuwenden, 

d) die Zeiten einer Kriegsgefangenschaft als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger, 
e) die Zeiten einer auf dem Kriegszustand beruhenden 

Zivilinternierung oder Gefangenschaft als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger 

nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres, 

f) Zeiten einer stationären Lazarett- oder Krankenhaus¬ 

behandlung, die sich an die Entlassung aus dem 

Kriegsdienst (Buchstabe b) oder aus einer Kriegsge¬ 

fangenschaft (Buchstabe d) unmittelbar angeschlossen 

haben und die wegen einer anerkannten Gesundheits¬ 

schädigung im Sinne des § 1 des Bundesversorgungs¬ 
gesetzes erforderlich waren. 

§10 
Ausschlußfrist 

Der Mitarbeiter hat die anrechnungsfähigen Beschäfti- 

gungs- und Dienstzeiten innerhalb einer Ausschlußfrist 

von drei Monaten nach Aufforderung durch den Dienst¬ 

geber nachzuweisen. Zeiten, für die der Nachweis nicht 

fristgemäß erbracht wird, werden nicht angerechnet. 

Kann der Nachweis aus einem vom Mitarbeiter nicht zu 

vertretenden Grunde innerhalb der Ausschlußfrist nicht 

erbracht werden, so ist die Frist auf einen vor Ablauf der 

Ausschlußfrist zu stellenden Antrag zu verlängern. 

Abschnitt II: 

Arbeitszeit, Erholungsurlaub, Arbeitsbefreiung 

§11 

Regelmäßige Arbeitszeit* 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich 

der Pausen durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich. Für 

die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wö¬ 

chentlichen Arbeitszeit ist in der Regel ein Zeitraum von 

acht Wochen zugrunde zu legen. Für Mitarbeiter, die in 

Internaten, Studienheimen und Kindertagesstätten tätig 

sind, beträgt der gemäß Satz 2 zugrunde zu legende Zeit¬ 
raum 26 Wochen. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann verlängert 
werden 

bis zu zehn Stunden täglich (durchschnittlich 49 Stun¬ 

den wöchentlich), wenn in sie regelmäßig eine Ar¬ 

beitsbereitschaft von durchschnittlich mindestens 
zwei Stunden täglich fällt, 

bis zu elf Stunden täglich (durchschnittlich 54 Stunden 

wöchentlich), wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbe¬ 

reitschaft von durchschnittlich mindestens drei Stun¬ 
den täglich fällt, 

bis zu zwölf Stunden täglich (durchschnittlich 60 Stun¬ 

den wöchentlich), wenn der Mitarbeiter lediglich an 

der Arbeitsstelle anwesend sein muß, um im Bedarfs¬ 
fall vorkommende Arbeiten zu verrichten. 

(3) Die regelmäßige Arbeitszeit kann bis zu zehn Stun¬ 

den täglich (durchschnittlich 50 Stunden wöchentlich) 

verlängert werden, wenn Vor- und Abschlußarbeiten er¬ 
forderlich sind. 

(4) In Verwaltungen und Betrieben, die in bestimmten 
Zeiten des Jahres regelmäßig zu saisonbedingt erheblich 

verstärkter Tätigkeit genötigt sind, kann für diese Zeiten 

die regelmäßige Arbeitszeit bis zu 60 Stunden wöchent¬ 

lich, jedoch nicht über zehn Stunden täglich, verlängert 

werden, sofern die regelmäßige Arbeitszeit in den übri¬ 

gen Zeiten des Jahres entsprechend verkürzt wird (Jah¬ 
reszeitenausgleich). 

(5) In Verwaltungen und Betrieben, deren Aufgaben 

Sonntags- und Feiertagsarbeit erfordern, muß an Sonnta¬ 

gen und Wochenfeiertagen dienstplanmäßig bzw. be¬ 

triebsüblich gearbeitet werden. Es sollen jedoch im Mo¬ 

nat zwei Sonntage arbeitsfrei sein, wenn die dienstlichen 

oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen. Die dienst¬ 

planmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem 

Sonntag ist durch eine entsprechende zusammenhängen¬ 

de Freizeit an einem Werktag oder ausnahmsweise an ei¬ 
nem Wochenfeiertag der laufenden oder der folgenden 

Woche auszugleichen. Erfolgt der Ausgleich an einem 

Wochenfeiertag, wird für jede auszugleichende Arbeits¬ 
stunde eine Stundenvergütung gemäß § 35 Absatz 3 Un¬ 

terabsatz 1 BAT in seiner jeweiligen Fassung gezahlt. 

Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitzeit 

an einem Wochenfeiertag soll auf Antrag des Mitarbeiters 

durch eine entsprechende zusammenhängende Freizeit 

an einem Werktag der laufenden oder der folgenden Wo¬ 

che unter Fortzahlung der Vergütung und der in Monats¬ 

beträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen werden, 

wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es 
zulassen. 
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(6) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeits¬ 

stelle, bei wechselnden Arbeitsstellen an der jeweils vor¬ 

geschriebenen Arbeitsstelle oder am Sammelplatz. 

(7) Woche ist der Zeitraum von Sonntag 6 Uhr bis zum 

folgenden Sonntag 6 Uhr. 

Dienstplanmäßige Arbeit ist die Arbeit, die innerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit an den nach dem Dienst¬ 

plan festgelegten Kalendertagen regelmäßig zu leisten ist. 

Arbeiten an Sonntagen ist die Arbeit zwischen Sonntag 

6 Uhr und Montag 6 Uhr. Entsprechendes gilt für Arbeit 

an Feiertagen, Vorfesttagen (§13 Absatz 2) und Samsta¬ 

gen. 

Wochenfeiertage sind die Werktage, die gesetzlich oder 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch behördliche 

Anordnung zu gesetzlichen Feiertagen erklärt sind und 

für die Arbeitsruhe angeordnet ist. 

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

§12 
Arbeitszeitverkürzung durch freie Tage 

(1) Der Mitarbeiter wird in jedem Kalenderhalbjahr an 

einem Arbeitstag (§ 15 Absatz 5) unter Zahlung der Ur¬ 

laubsvergütung von der Arbeit freigestellt. Der neueinge¬ 

stellte Mitarbeiter erwirbt den Anspruch auf Freistellung 

erstmals, wenn das Arbeitsverhältnis fünf Monate unun¬ 

terbrochen bestanden hat. Die Dauer der Freistellung be¬ 

trägt höchstens ein Fünftel der für den Mitarbeiter gel¬ 

tenden durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 

(2) Die Freistellung von der Arbeit soll grundsätzlich 

nicht unmittelbar vor oder nach dem Erholungsurlaub 

erfolgen. 

(3) Wird der Mitarbeiter an dem für die Freistellung 

vorgesehenen Tag aus dienstlichen bzw. betriebsüblichen 

Gründen zur Arbeit herangezogen, ist die Freistellung in¬ 

nerhalb desselben Kalenderhalbjahres nachzuholen. Ist 

dies aus dienstlichen bzw. betrieblichen Gründen nicht 

möglich, ist die Freistellung innerhalb der ersten zwei 

Monate des folgenden Kalenderhalbjahres nachzuholen. 

Eine Nachholung in anderen Fällen ist nicht zulässig. 

(4) Der Anspruch auf Freistellung kann nicht abgegol¬ 

ten werden. 

§13 
Arbeitszeit an Samstagen und Vorfesttagen 

(1) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhält¬ 

nisse es zulassen, soll an Samstagen nicht gearbeitet wer¬ 

den. 

(2) An dem Tage vor Neujahr, vor Karfreitag, vor 

Ostersonntag und vor Pfingstsonntag wird ab 12.00 Uhr, 

am Tag vor dem 1. Weihnachtsfeiertag und an einem 

Werktag, der in der Zeit vom 27.12. bis zum 8. 1. einzeln 

zwischen einem Sonntag und einem gesetzlichen Feiertag 

liegt, ganztags Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der # 

Vergütung und der in Monatsbeträgen festgelegten Zula¬ 

gen erteilt, soweit die dienstlichen oder betrieblichen Ver¬ 

hältnisse es zulassen. Dem Mitarbeiter, dem diese Ar¬ 

beitsbefreiung aus dienstlichen oder betrieblichen Grün¬ 

den nicht erteilt werden kann, wird an einem anderen Ta¬ 

ge entsprechende Freizeit unter Fortzahlung der Vergü¬ 

tung und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen er¬ 

teilt. 

§14 • 
Nichtdienstplanmäßige Arbeit 

(1) Werden unmittelbar vor Beginn der dienstplanmä¬ 

ßigen bzw. betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit oder in 

unmittelbarem Anschluß daran mindestens zwei Arbeits¬ 

stunden geleistet, ist eine viertelstündige, werden mehr 

als drei Arbeitsstunden geleistet, ist eine insgesamt halb¬ 

stündige Pause zu gewähren, die als Arbeitszeit anzurech¬ 

nen ist. 

(2) Wird Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit gelei¬ 

stet, die der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen 

täglichen Arbeitszeit nicht unmittelbar vorangeht oder 

folgt, werden für die Vergütungsberechnung mindestens 

drei Arbeitsstunden angesetzt. Bei mehreren Inanspruch¬ 

nahmen bis zum nächsten dienstplanmäßigen bzw. be¬ 

triebsüblichen Arbeitsbeginn wird die Stundengarantie 

nach Satz 1 nur einmal, und zwar für die kürzeste Inan¬ 

spruchnahme angesetzt. 

Voraussetzung für die Anwendung des Unterabsatzes 

1 ist bei Mitarbeitern, die innerhalb der Verwaltung oder 

des Betriebes wohnen, daß die Arbeitsleistung außerhalb 

der Verwaltung oder des Betriebes erbracht wird. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für gelegentliche unwesentli¬ 

che Arbeitsleistungen, die die Freizeit des Mitarbeiters 

nur unerheblich (etwa 15 Minuten) in Anspruch nehmen, 
oder für Arbeitsleistungen während der Rufbereitschaft. 

§15 
Erholungsurlaub 

(1) Der Erholungsurlaub des Mitarbeiters, dessen 
durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

auf fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt ist (5- 

Tagewoche), beträgt 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr; 26 Arbeitstage, 

bis zum vollendeten 40. Lebensjahr; 29 Arbeitstage, 

nach vollendetem 40. Lebensjahr; 30 Arbeitstage. 

(2) Der Erholungsurlaub des Mitarbeiters, dessen 

durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

auf sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt ist 

(6-Tagewoche), beträgt 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr; 31 Arbeitstage, 

bis zum vollendeten 40. Lebensjahr; 35 Arbeitstage, 

nach vollendetem 40. Lebensjahr; 36 Arbeitstage. 
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• (3) Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durch¬ 

schnitt des Urlaubsjahres abwechselnd jeweils auf fünf 

und sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, er¬ 

höht sich der Urlaub für jeden die 5-Tagewoche überstei¬ 

genden Arbeitstag im Urlaubsjahr um 1 /250 des Urlaubs 

nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 zuzüglich eines etwaigen 
Zusatzurlaubs. 

Ein Zusatzurlaub nach § 48 a BAT und den entspre- 

® chenden Sonderregelungen hierzu, nach dem Schwerbe¬ 

hindertengesetz und nach Vorschriften für politisch Ver¬ 
folgte bleibt dabei unberücksichtigt. 

Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar¬ 
beitszeit regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durch¬ 

schnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitsta¬ 

ge in der Kalenderwoche verteilt, vermindert sich der Ur¬ 

laub für jeden zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Urlaubs¬ 

jahr um 1/250 des Urlaubs nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 

zuzüglich eines etwaigen Zusatzurlaubs. Ein Zusatzur¬ 

laub nach § 48 a BAT und den entsprechenden Sonderre¬ 

gelungen hierzu, nach dem Schwerbehindertengesetz 

und nach Vorschriften für politisch Verfolgte bleibt dabei 
unberücksichtigt. 

Wird die Verteilung der durchschnittlichen regelmäßi¬ 

gen wöchentlichen Arbeitszeit während des Urlaubsjah¬ 

res auf Dauer oder jahreszeitlich bedingt vorübergehend 

geändert, ist die Zahl der Arbeitstage zugrunde zu legen, 

die sich ergeben würden, wenn die für die Urlaubszeit 

maßgebende Verteilung der Arbeitszeit für das ganze Ur¬ 
laubsjahr gelten würde. 

Verbleibt nach der Berechnung des Urlaubs nach den 

Unterabsätzen 1-3 ein Bruchteil eines Urlaubstages von 
0,5 oder mehr, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufge¬ 

rundet; ein Bruchteil von weniger als 0,5 bleibt unberück¬ 
sichtigt. 

(4) Die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich ei¬ 

nes etwaigen Zusatzurlaubs vermindert sich für jeden 

vollen Kalendermonat eines Sonderurlaubs nach § 50 Ab¬ 

satz 2 BAT oder eines Rühens des Arbeitsverhältnisses 
nach § 59 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 5 BAT um ein 

Zwölftel. Die Verminderung unterbleibt für drei Kalen¬ 

dermonate eines Sonderurlaubs zum Zwecke der berufli¬ 
chen Fortbildung, wenn eine Anerkennung nach § 50 Ab¬ 
satz 2 Satz 2 BAT vorliegt. 

(5) Arbeitstage sind alle Kalendertage, in denen der 

Angestellte dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu ar¬ 

beiten hat oder zu arbeiten hätte, mit Ausnahme der auf 

Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein 

Freizeitausgleich gewährt wird. Endet eine Arbeits¬ 

schicht nicht an dem Kalendertag, an dem sie begonnen 

hat, gilt als Arbeitstag der Kalendertag, an dem die Ar¬ 
beitsschicht begonnen hat. 

(6) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe 

des Urlaubsjahres, so beträgt der Urlaubsanspruch ein 

Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat. Scheidet 

der Angestellte wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbs¬ 

unfähigkeit (§ 59 BAT) oder durch Erreichung der Alters¬ 

grenze (§ 60 BAT) aus dem Arbeitsverhältnis aus, so be¬ 

trägt der Urlaubsanspruch sechs Zwölftel, wenn das Ar¬ 

beitsverhältnis in der ersten Hälfte, und zwölf Zwölftel, 

wenn es in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres endet. 

Satz 2 gilt nicht, wenn der Urlaub nach Absatz 4 zu ver¬ 
mindern ist. 

(7) Vor Anwendung der Absätze 4 und 6 sind der Erho¬ 

lungsurlaub und ein etwaiger Zusatzurlaub zusammen¬ 
zurechnen. 

Bruchteile von Urlaubstagen werden - bei mehreren 

Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung - einmal im 

Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; 
Absatz 3 Unterabsatz 4 bleibt unberührt. 

(8) Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer 

ist das Lebensjahr, das im Laufe des Urlaubsjahres voll¬ 

endet wird. Für die Urlaubsdauer der Jugendlichen ist 

das Lebensjahr zu Beginn des Urlaubsjahres maßgebend. 

§16 
Arbeitsbefreiung aus Anlaß der Firmung 

Die Mitarbeiter erhalten zur Mitfeier der Firmung ei¬ 

nes ihrer Kinder am Firmtag Arbeitsbefreiung. Falls die 

Firmung am Abend stattfindet, kann statt dessen am dar¬ 

auffolgenden Tag Arbeitsbefreiung in Anspruch genom¬ 

men werden. Entsprechendes gilt für kirchliche Mitarbei¬ 

ter, die das Amt des Firmpaten übernommen haben. 

Abschnitt III: 

Ortszuschlag 

§17 
Ehegattenbezogener Anteil des Ortszuschlags 

(1) Steht der Ehegatte eines Mitarbeiters als Angestell¬ 
ter oder Beamter im kirchlichen Dienst oder ist er auf¬ 

grund einer Tätigkeit im kirchlichen Dienst nach beam¬ 

tenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und 

stünde ihm ebenfalls der Ortszuschlag der Stufe 2 oder 
einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Lei¬ 

stung in Höhe von mindestens der Hälfte des Unter¬ 

schiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des 

Ortszuschlags der höchsten Tarifklasse zu, erhält der Mit¬ 

arbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 

und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlags 

zur Hälfte; das gilt auch für die Zeit, für die der Ehegatte 

Mutterschaftsgeld bezieht. § 34 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Satz 1 BAT findet auf den Unterschiedsbetrag keine An¬ 

wendung, wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt oder 
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nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe¬ 

rechtigt ist oder beide Ehegatten mit jeweils mindestens 

der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchent¬ 

lichen Arbeitszeit beschäftigt sind. 

(2) Verheirateten Mitarbeitern, deren Ehegatte im nicht¬ 

kirchlichen öffentlichen Dienst steht oder aufgrund einer 

Tätigkeit im nichtkirchlichen öffentlichen Dienst nach be¬ 
amtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist, 

wird der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und 

der Stufe 2 des Ortszuschlags sowie der auf ein Kind ent¬ 

fallende Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen des 

Ortszuschlags nur in der Höhe gewährt, daß der Mitar¬ 
beiter und sein im nichtkirchlichen öffentlichen Dienst tä¬ 

tiger Ehegatte die jeweiligen Unterschiedsbeträge insge¬ 

samt nur einmal erhalten. 

§18 

Inkrafttreten** 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün¬ 

digung in Kraft. 

(2) § 4 Buchstabe c (Zusatzversorgung bei der kirchli¬ 

chen Zusatzversorgungskasse) tritt abweichend von Ab¬ 

satz 1 am 1. Januar 1976 in Kraft. 

(3) Entgegenstehende Regelungen treten außer Kraft. 

Anmerkungen: 

* Mit Wirkung vom 1. April 1990 wird in § 11 Absatz 1 Satz 1 
die Zahl „39" durch die Zahl „38 1/2" ersetzt (Artikel 1 Nr. 4 
der Verordnung vom 21. Februar 1989, ABI. S. 87). 

** Diese Vorschrift betrifft die AVVO in ihrer urspünglichen 
Fassung vom 14. 12. 1976 (ABI. S. 516), die am 18. 12.1976 in 
Kraft getreten ist. 

Erzbischöfliches Ordinariat 
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